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Bebauungsplan Rheinbach Nr. 10 "Euskirchener Weg", 4. Änderung 
 
Beschlussentwurf: 
Der Rat stellt vor Behandlung der Stellungnahmen fest, dass eine Einzelabstimmung über die Beschlussentwürfe 
beantragt / nicht beantragt wird. (bitte nicht Zutreffendes in der Niederschrift streichen) 
 
I. Behandlung der Stellungnahmen 
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A) Beteiligung gem. § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB 

 

Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 

Der Rat der Stadt Rheinbach nimmt davon Kenntnis, dass im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes ge-
mäß § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen sind, über die im 
Rahmen der Gesamtabwägung zu entscheiden ist. 
 

B) Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 

Der Rat der Stadt Rheinbach nimmt davon Kenntnis, dass im Zuge der Offenlage des Bebauungsplanes gemäß 
§ 3 (2) BauGB keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen sind, über die im Rahmen der Gesamt-
abwägung zu entscheiden ist. 
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C) Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB  

 

Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Rheinbach nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des Planentwurfs gem. § 4 (2) 
BauGB nachfolgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, 
über die zu entscheiden ist. 
 
 
C 1.01 Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 

Hier: Schreiben vom 10.04.2018 
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Beschlussentwurf zu C 1.01: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 10.04.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.01 wie folgt zu entscheiden:  

Die Hinweise auf das Vorgehen bei Kampfmittelfunden sowie auf die empfohlene Sicherheitsdetektion im Vorfeld 
von Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbei-
ten etc. wurden im textlichen Bestandteil des Bebauungsplanentwurfs im Abschnitt C, Hinweise, Punkt 4, 
Kampfmittel, bereits im Vorfeld der öffentlichen Auslegung mit aufgenommen. Zudem wurde auf das Merkblatt für 
Baugrundeingriffe sowie auf die weitere Informationsmöglichkeit auf der angegebenen Internetseite verwiesen. 
Das dem Vorgang zugehörige Aktenzeichen gemäß der eingegangenen Stellungnahme im Rahmen der Offenla-
ge wird im vorhandenen Hinweis aus Gründen der geeigneteren Kommunikationsmöglichkeit für den Bedarfsfall 
ergänzt. 

Das Aktenzeichen zum Vorgang wird im textlichen Bestandteil des Bebauungsplanentwurfs Abschnitt C, 
Hinweise, Punkt 4, Kampfmittel, gem. der vorliegenden Stellungnahme ergänzt. Die weiteren Darstellun-
gen der mit Schreiben vom 10.04.2018 eingegangenen Stellungnahme B 1.01 der Bezirksregierung Düs-
seldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), werden zur Kenntnis genommen. 
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C 1.02 Wahnbachtalsperrenverband, Siegelsknippen, 53721 Siegburg 

Hier: Schreiben vom 07.08.2018 

 

Beschlussentwurf zu C 1.02: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 07.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.02 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen keine Bedenken. Die Anlagen des Wahnbachtalsperrenverbandes sind nicht betroffen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 07.08.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.02 des Wahnbachtalsperrenverbandes ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.03 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel, Jülicher Ring 101-103, 53879 

Euskirchen 

Hier: Schreiben vom 07.08.2018 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.03 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 07.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.03 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen seitens der Straßenbauverwaltung keine Bedenken.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 07.08.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.03 des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel, ist keine 
Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.04 RMR Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m. b. H., Godorfer Hauptstraße 186, 50997 

Köln 

Hier: Schreiben vom 06.08.2018 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.04: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 06.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.04 wie folgt zu entscheiden:  

Die Anlagen des Unternehmens sind nicht betroffen. Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. Aufgrund der hierfür geltenden gesetzlichen Regelungen sind im 
Zusammenhang mit den geplanten Nachverdichtungsmöglichkeiten auf Grundlage der Festsetzungen keine 
externen oder internen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Artenschutzrechtliche Maßnahmen 
sind auf Grundlage der Planung ebenfalls nicht notwendig. Eine erneute Beteiligung des Unternehmens im Zuge 
des Planverfahrens ist daher nicht erforderlich. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 06.08.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.04 der RMR Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m. b. H. ist keine Be-
schlussfassung erforderlich. 
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C 1.05 Airdata AG, Dieselstraße 18, 70771 Leinfelden-Echterdingen 

Hier: Schreiben vom 03.08.2018 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.05: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 03.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.05 wie folgt zu entscheiden:  

Es werden seitens des Unternehmens keine Einwände gegen die vorliegende Planung vorgebracht. Mögliche 
Richtfunkstrecken des Unternehmens sind nicht betroffen. Der Anregung zur Herausnahme aus einer möglichen 
weiteren Trägerbeteiligung im Planverfahren wird Rechnung getragen. 

Das Unternehmen wird bei im Zuge von möglichen weiteren Beteiligungsverfahren im Zuge des vorlie-
genden Planverfahrens nicht erneut mit beteiligt. Die weiteren Stellungnahmen der mit Schreiben vom 
03.08.2018 eingegangenen Stellungnahme C 1.05 der Airdata AG werden zur Kenntnis genommen.  
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C 1.06 Tele Columbus Betriebs GmbH 

Hier: Schreiben vom 30.08.2018  

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.06: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 30.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.06 wie folgt zu entscheiden: 

Es bestehen keine Bedenken. Anlagen von Kabelnetzbetreibern sind nicht betroffen. Eine über den jetzigen Be-
stand hinausgehende Erschließung in Form öffentlicher Verkehrsflächen innerhalb des Plangebiets ist nicht vor-
gesehen. Insofern ist eine erneute Auskunft bei dem Unternehmen hinsichtlich öffentlicher Baumaßnahmen aus 
planungsrechtlicher Sicht nicht erforderlich.  
 

Die Hinwiese über das Nichtvorhandensein von Anlagen von Kabelnetzbetreibern werden zur Kenntnis 
genommen. Über die mit Schreiben vom 30.08.2018 eingegangenen Stellungnahme B 1.24 der Tele Co-
lumbus Betriebs GmbH ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.07 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Südwestpark 38, 90449 Nürnberg 

Hier: Schreiben vom 28.08.2018 
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Beschlussentwurf zu C 1.07 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 28.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.07 wie folgt zu entscheiden:  

Die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen befindet sich gemäß der Stellungnahme des Unternehmens in einem 
vertikalen Korridor zwischen 21 und 51 m über Grund. Nach Rücksprache mit dem Unternehmen im Nachgang 
der Offenlage ist um diese Richtfunkverbindungen, abweichend von den weiteren Darstellungen der Stellung-
nahme, ein Schutzkorridor von 10 m einzuhalten. Im vorliegenden Entwurf zum Bebauungsplan sind hinsichtlich 
der Höhe der baulichen Anlagen im betreffenden Nahbereich maximal 2 Vollgeschosse sowie ein Dachgeschoss 
in Form geneigter Dächer zulässig. Demnach ist davon auszugehen, dass die Anlagen des Unternehmens von 
der vorliegenden Planung nicht betroffen sind. Um dennoch mögliche Beeinträchtigungen der Anlagen des Un-
ternehmens durch die Aufstellung von z. B. Baukränen vorzubeugen, wird dem Bauordnungsamt der Stadt 
Rheinbach die Stellungnahme des Unternehmens zur Verfügung gestellt, um im Zuge von Baugenehmigungsver-
fahren darauf hinzuweisen. Aufgrund der nicht vorliegenden Betroffenheit der Anlagen des Unternehmens durch 
die Inhalte des vorliegenden Bebauungsplans soll von einer planungsrechtlichen Übernahme der Richtfunkver-
bindungen abgesehen werden. Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
Rheinbach Nr. 10 „ Euskirchener Weg“, 4. Änderung ist im Nachgang der öffentlichen Auslegung nicht vorgese-
hen. Eine weitere Abstimmung mit dem Unternehmen ist daher nicht erforderlich. 

Die planungsrechtliche Übernahme der Richtfunkverbindungen in den Bebauungsplan wird nicht vorge-
nommen. Dem Bauordnungsamt der Stadt Rheinbach wird die Stellungnahme des Unternehmens zur 
Information und Berücksichtigung im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens zur Verfügung gestellt. Die 
sonstigen Darstellungen der mit Schreiben vom 28.08.2018 eingegangenen Stellungnahme C 1.07 der 
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Nürnberg werden zur Kenntnis genommen.  
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C 1.08 Bezirksregierung Köln, Dezernat 54 – Wasserwirtschaft einschl. anlagenbezogener Umweltschutz, 

Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 

Hier: Schreiben vom 24.08.2018 

 

 
 

Beschlussentwurf zu C 1.08: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 24.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.08 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen seitens der Bezirksregierung keine Bedenken hinsichtlich der Belange des geplanten Wasser-
schutzgebiets Swisttal-Ludendorf / Heimerzheim, Wasserschutzzone III B, sofern der Anschluss der baulichen 
Anlagen an die örtliche Kanalisation erfolgt. Der Anschluss der baulichen Anlagen an die örtliche Kanalisation ist 
planungsrechtlich nicht festsetzbar, unabhängig davon jedoch planungsrechtlich gesichert. Die Abwasserbeseiti-
gungssatzung der Stadt Rheinbach fordert hierzu generell den Anschluss von Grundstücken an die öffentliche 
Kanalisation und damit auch die Einleitung aller anfallenden Abwässer (Schmutz- und Niederschlagswasser) in 
diese. Eine Befreiung vom geltenden Anschluss- und Benutzungszwang ist nur für Niederschlagswasser auf 
Antrag möglich. In einem möglichen Antragsverfahren werden die besonderen Anforderungen aufgrund der Lage 
im gepl. Wasserschutzgebiet geprüft. 

Aufgrund der geplanten Art der baulichen Nutzung ist von einer möglichen Gewässergefährdung in der Regel nur 
im Zusammenhang mit einer Heizöllagerung auszugehen. Um möglichen Beeinträchtigungen vorzubeugen, soll 
der im Entwurf des Bebauungsplans bereits enthaltene Hinweis im textlichen Bestandteil des Bebauungsplans im 
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Abschnitt C, Hinweise, Punkt 3, Gewässerschutz, ergänzt werden. Demnach soll aufgrund der Lage des Plange-
bietes in einer geplanten Wasserschutzzone die unterirdische Lagerung wassergefährdender (fester, flüssiger, 
löslicher) Stoffe generell ausgeschlossen sowie die oberirdische Lagerung wassergefährdender (fester, flüssiger 
und löslicher) Stoffe nur in Lagerbehältern und bis zu einem Gesamtvolumen aller Lagerbehälter in Summe bis 
maximal 20.000 l für zulässig erklärt werden. Zudem müssen Anlagen zur Lagerung wassergefährdender (fester, 
flüssiger und löslicher) Stoffe die Anforderungen an eine Lagerung im Wasserschutzgebiet erfüllen.  

Der bereits enthaltene Hinweis im textlichen Bestandteil des Bebauungsplans im Abschnitt C, Hinweise, 
Punkt 3, Gewässerschutz, wird um die Unzulässigkeit der unterirdischen Lagerung wassergefährdender 
(fester, flüssiger, löslicher) Stoffe sowie um die Unzulässigkeit der oberirdischen Lagerung wasserge-
fährdender (fester, flüssiger und löslicher) Stoffe in mehr als 20.000 l fassenden Lagerbehältern ergänzt. 
Zudem wird zusätzlich auf die zu berücksichtigenden Anforderungen an Lagerbehälter mit bis zu 20.000 l 
innerhalb des Wasserschutzgebiets hingewiesen. Die sonstigen Darstellungen der mit Schreiben vom 
24.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 1.08 der Bezirksregierung Köln,  Dezernat 54 – Wasserwirt-
schaft einschl. anlagenbezogener Umweltschutz werden zur Kenntnis genommen.  
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C 1.09 Unitymedia NRW GmbH, Postfach 102028, 34020 Kassel 

Hier: Schreiben vom 24.08.2018 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.09 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 24.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.09 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen keine Bedenken.  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 24.08.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.09 der Unitymedia NRW GmbH, Kassel ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.10 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Endenicher Straße 133, 53115 Bonn 

Hier: Schreiben vom 22.08.2018 

 

 
 
Beschlussentwurf zu C 1.10: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 22.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.10 wie folgt zu entscheiden:  

Im Rahmen der Erarbeitung des vorliegenden Entwurfs des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 10 „Euskirchener 
Weg“, 4. Änderung wurde bereits im textlichen Teil des Bebauungsplanes im Abschnitt C, Hinweise, Punkt 1. 
Bodendenkmäler, auf den Umgang mit auftretenden archäologischen Funden und Befunden hingewiesen. Dieser 
Hinweis wird entsprechend den Inhalten der eingegangenen Stellungnahme im Rahmen der Offenlage ergänzt. 

Der bereits vorhandene Hinweis im textlichen Teil des Bebauungsplanentwurfs im Abschnitt C, Hinweise, 
Punkt 1. Bodendenkmäler, wird um die Darstellungen der vorliegenden Stellungnahme ergänzt. Die sons-
tigen Darstellungen der mit Schreiben vom 22.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 1.10 des LVR-Amt 
für Bodendenkmalpflege im Rheinland werden zur Kenntnis genommen.  
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C 1.11 Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 (Verkehr - Integrierte Gesamtverkehrsplanung), Zeughausstra-

ße 2-10, 50667 Köln 

Hier: Schreiben vom 17.08.2018 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.11 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 17.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.11 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen keine Bedenken. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 17.08.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.11 der Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 (Verkehr - Integrierte Gesamtverkehrspla-
nung), ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.12 RSAG AöR, 53719 Siegburg 

Hier: Schreiben vom 15.08.2018 
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Beschlussentwurf zu C 1.12 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 15.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.12 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen keine Bedenken. Die Abfallentsorgung soll weiterhin unverändert über die bestehenden angrenzen-
den öffentlichen Straßenverkehrsflächen Euskirchener Weg und Speckelsteinweg erfolgen. Weitere hinzutreten-
de öffentliche Verkehrsflächen sind im Rahmen der vorliegenden Planung nicht vorgesehen. Insofern wird eine 
gesonderte Prüfung sicherheitstechnischer Anforderungen gem. DGUV Information 214-033 und RASt 06 als 
nicht erforderlich angesehen. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 15.08.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.12 der RSAG AöR, Siegburg ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.13 Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund 

Hier: Schreiben vom 14.08.2018 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.13 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 14.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.13 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen keine Bedenken. Die Anlagen des Unternehmens sind nicht betroffen. Hinsichtlich der weiteren 
Versorgungsleitungen wurden die entsprechenden Unternehmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 
Bebauungsplan Rheinbach Nr. 10 „ Euskirchener Weg“, 4. Änderung mit beteiligt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 14.08.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.13 der Amprion GmbH, Dortmund ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.14 Polizeipräsidium Bonn, Postfach 2838, 53018 Bonn 

Hier: Schreiben vom 06.09.2018 
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Beschlussentwurf zu C 1.14 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 06.09.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.14 wie folgt zu entscheiden:  

Zu: Gefahrenanalyse 
Über die im Bebauungsplan hinsichtlich der möglichen Anordnung einer Tiefgarage getroffenen Festsetzungen 
hinaus können keine weiteren planungsrechtlichen Vorgaben getroffen werden. Mögliche Vorkehrungen zur Ver-
meidung von Straftaten durch die Anlage von Sicherheitseinrichtungen innerhalb der privaten Grundstücksflä-
chen fallen daher regelmäßig in den Aufgabenbereich des privaten Grundstückseigentümers. Die sonstigen Dar-
stellungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu: Ergänzungen zu den Empfehlungen der Checklisten  
Im Bebauungsplan können lediglich Festsetzungen zur Lage der überbaubaren Grundstücksflächen innerhalb 
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans getroffen werden. Festsetzungen zur spezifischen Anordnung von 
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Gebäuden und Grundstücksflächen, die eine Vermeidung uneinsehbarer Bereiche vollständig vermeiden, sind im 
Rahmen der Bauleitplanung nur sehr eingeschränkt möglich. In der vorliegenden Planung wurde jedoch darauf 
geachtet, dass die Entstehung von Angsträumen möglichst vermieden werden kann. Eine Umsetzung der weite-
ren Anregungen und Hinweise zur sicherheitsrelevanten Anordnung von Hauseingängen, der Verwendung von 
einbruchhemmenden Türen, Fenstern, Toren, Verschlusssystemen, aktionsgesteuerter Videoüberwachung, der 
Anordnung von Begegnungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten sowie von Fahrradabstellplätzen mit diebstahlsiche-
rer Möblierung auf dem jeweiligen Grundstück in Form von Festsetzungen ist jedoch auf planungsrechtlicher 
Ebene nicht möglich. Um diesen Belangen jedoch ausreichend Rechnung zu tragen, wurde bereits im Entwurf 
des Bebauungsplans im Vorfeld der Offenlage im textlichen Bestandteil zum Bebauungsplan unter Hinweise, 
Punkt C 5, Schutz vor Einbruch, auf die Möglichkeit hingewiesen, sich kostenfrei durch die Polizei hinsichtlich der 
sicherheitsrelevanten Ausgestaltung der privaten Grundstücksflächen und baulichen Anlagen beraten zu lassen. 
Festsetzungen zur geeigneten Ausleuchtung privater Grundstücksflächen sind planungsrechtlich ebenfalls nicht 
möglich. Zudem sind im Bebauungsplan die jeweiligen Wohnungsgrößen in Hinblick auf die Steuerung einer 
möglichen Bewohnerstruktur nicht festsetzbar. Auf Grundlage der getroffenen Festsetzungen wird jedoch die 
Entstehung von Wohnraum unterschiedlicher Größe und somit eine gemischte Struktur der möglichen Bewoh-
nerschaft grundsätzlich ermöglicht.  
 
Um den genannten Belangen dennoch ausreichend Rechnung zu tragen, werden dem jeweiligen Gebäudeplaner 
bzw. Bauherren die der Stellungnahme beigefügten Checklisten (10 Seiten DIN A 4) im Rahmen von Baugeneh-
migungsverfahren zur Verfügung gestellt. 
 
Die der Stellungnahme beigefügten Checklisten (10 Seiten DIN A 4) werden dem Bauordnungsamt der 
Stadt Rheinbach zur Verfügung gestellt. Die sonstigen Hinweise in der Stellungnahme werden zur Kennt-
nis genommen. Über die mit Schreiben vom 06.09.2018 eingegangene Stellungnahme C 1.14 des Polizei-
präsidiums Bonn ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.15 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Postfach 2963, 

53019 Bonn 

 
Hier: Schreiben vom 11.09.2018 
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Beschlussentwurf zu C 1.15 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 11.09.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.15 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen seitens der Bundeswehr keine Bedenken. Einwände gegen die vorliegende Planung werden nicht 
vorgebracht.  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 11.09.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.15 des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.16 e-regio GmbH & Co. KG, Rheinbacher Weg 10, 53881 Euskirchen 

Hier: Schreiben vom 03.09.2018 
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Lageplan der e-regio GmbH & Co. KG mit Schreiben vom 29.10.2018 im Nachgang der Beteiligung der Behörden 
und der sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgrund von Rückfragen der Verwaltung: 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.16 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 03.09.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.16 wie folgt zu entscheiden:  

Der Leitungsbestand innerhalb des Plangebiets bezieht sich lediglich auf bereits vorhandene Hausanschlüsse 
der Bestandsbebauung (siehe Lageplan mit Schreiben vom 29.10.2018). Diese bedürfen keiner gesonderten 
planungsrechtlichen Berücksichtigung im Sinne einer Festsetzung. Eingriffe im Bereich der angrenzenden öffent-
lichen Verkehrsflächen Speckelsteinweg und Euskirchener Weg sind nicht vorgesehen. Beeinträchtigungen des 
vorhandenen Leitungsbestandes durch mögliche Begrünungsmaßnahmen im öffentlichen Raum ergeben sich 
hierdurch demnach nicht.  

Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. Aufgrund 
der hierfür geltenden gesetzlichen Regelungen sind im Zusammenhang mit den geplanten innerörtlichen Nach-
verdichtungsmöglichkeiten auch auf Grundlage der Festsetzungen im Rahmen der Offenlage des Bebauungs-
plans Rheinbach Nr. 10 Euskirchener Weg“, 4. Änderung keine externen oder internen ökologischen Aus-
gleichsmaßnahmen erforderlich. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 03.09.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.16 der e-regio GmbH & Co. KG, Euskirchen ist keine Beschlussfassung erforderlich. 

 

 

 



Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. § 13 a Abs. 3 Nr.2 BauGB sowie gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB  
Bebauungsplan Rheinbach Nr. 10 "Euskirchener Weg" , 4. Änderung 

 

Seite 30 von 51 
 

C 1.17 Rheinbacher Seniorenforum e.V. 

Hier: Schreiben vom 05.09.2018 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.17 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 05.09.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.17 wie folgt zu entscheiden:  

Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs Rheinbach Nr. 10 „Euskirchener Weg“, 4. Änderung soll 
vorrangig die innerörtliche Nachverdichtung innerhalb privater Grundstücksflächen planungsrechtlich ermöglicht 
werden. Für die Erschließung der Flächen des Plangebiets sind keine zusätzlichen öffentlichen Verkehrsflächen 
erforderlich. In den Bestand der angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrsflächen Spreckelsteinweg und Eus-
kirchener Weg wird durch die Planung nicht eingegriffen. Da im Zuge der Planung keine weiteren öffentlichen 
Verkehrs- und Freiräume entstehen, ist eine Berücksichtigung der DIN 18040-3 im Planverfahren nicht erforder-
lich. Die genaue Ausgestaltung der entstehenden privaten Wegeflächen und Freiräume kann planungsrechtlich 
nicht festgesetzt werden.  

Die Anregung zur Berücksichtigung der Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrs- und Freiraum sowie die 
weiteren Darstellungen werden zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 05.09.2018 einge-
gangene Stellungnahme C 1.17 des Rheinbacher Seniorenforums e.V. ist keine Beschlussfassung erfor-
derlich. 
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C 1.18 Erftverband, Postfach 1320, 50103 Bergheim 

Hier: Schreiben vom 06.09.2018 
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Beschlussentwurf zu C 1.18 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 06.09.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.18 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen seitens des Erftverbandes aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken gegen die vorliegende 
Planung. Anlagen, Messstellen und Leitungen des Erftverbandes sind durch die Planung nicht betroffen. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 06.09.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.18 des Erftverbandes ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.19 Vodafone GmbH, D2-Park, 40878 Ratingen 

Hier: Schreiben vom 06.09.2018 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.19 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 06.09.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.19 wie folgt zu entscheiden:  

Es werden seitens des Unternehmens keine Einwände gegen die vorliegende Planung vorgebracht. Telekommu-
nikationsanlagen des Unternehmens sind durch die Planung nicht betroffen. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 06.09.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.19 der Vodafone GmbH, Ratingen ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.20 NetCologne GmbH 

Hier: Schreiben vom 07.09.2018  

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.20 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 07.09.2018 eingegangene Stellungnahme C 
1.20 wie folgt zu entscheiden:  

Es werden seitens des Unternehmens keine Bedenken gegen die vorliegende Planung vorgebracht. Anlagen des 
Unternehmens sind nicht betroffen. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 07.09.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.20 der NetCologne GmbH ist keine Beschlussfassung erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. § 13 a Abs. 3 Nr.2 BauGB sowie gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB  
Bebauungsplan Rheinbach Nr. 10 "Euskirchener Weg" , 4. Änderung 

 

Seite 35 von 51 
 

C 1.21 Rhein-Sieg-Kreis, Der Landrat, Postfach 1551, 53705 Siegburg 

Hier: Schreiben vom 07.09.2018 
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Beschlussentwurf zu C 1.21 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 07.09.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.21 wie folgt zu entscheiden:  

Zu: Abfallwirtschaft 
Die Darstellungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von bauschutthaltigem oder organoleptisch auffälligem 
Bodenmaterial sowie das erforderliche Anzeigeverfahren gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis vor Abfuhr einschließ-
lich der Angabe der Entsorgungsstelle oder der Vorlage der wasserrechtlichen Erlaubnis wurden im textlichen 
Bestandteil des Bebauungsplanentwurfs bereits im Vorfeld der öffentlichen Auslegung im Abschnitt C, Hinweise, 
Punkt 2, Böden und Baugrund, vollumfänglich mit aufgenommen. 
 
Zu: Geplantes Wasserschutzgebiet 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange im Bebauungsplanver-
fahren gem. § 4 (2) BauGB wurde die Bezirksregierung Köln,  Dezernat 54 - Wasserwirtschaft um Stellungnahme 
im vorliegenden Planverfahren gebeten. Gemäß der Stellungnahme des Dezernates 54 - Wasserwirtschaft wurde 
auf die derzeit fehlende Wasserschutzgebietsverordnung hingewiesen. Es bestehen jedoch keine Bedenken 
hinsichtlich der Belange des geplanten Wasserschutzgebiets Swisttal-Ludendorf / Heimerzheim, Wasserschutz-
zone III B, sofern der Anschluss der baulichen Anlagen an die örtliche Kanalisation erfolgt. Der Anschluss der 
baulichen Anlagen an die örtliche Kanalisation ist planungsrechtlich nicht festsetzbar, unabhängig davon jedoch 
planungsrechtlich gesichert. Die Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Rheinbach fordert hierzu generell den 
Anschluss von Grundstücken an die öffentliche Kanalisation und damit auch die Einleitung aller anfallenden Ab-
wässer (Schmutz- und Niederschlagswasser) in diese. Eine Befreiung vom geltenden Anschluss- und Benut-
zungszwang ist nur für Niederschlagswasser auf Antrag möglich. In einem möglichen Antragsverfahren werden 
die besonderen Anforderungen aufgrund der Lage im gepl. Wasserschutzgebiet geprüft. 
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Zudem wurde darauf hingewiesen, dass für Baumaßnahmen entsprechende konkrete und verbindliche techni-
sche und organisatorische Maßnahmen zum vorbeugenden Gewässerschutz vorzusehen sind. Aufgrund der 
geplanten Art der baulichen Nutzung ist von einer möglichen Gewässergefährdung in der Regel nur im Zusam-
menhang mit einer Heizöllagerung auszugehen. Um möglichen Beeinträchtigungen vorzubeugen, soll der im 
Entwurf des Bebauungsplans bereits enthaltene Hinweis im textlichen Bestandteil des Bebauungsplans im Ab-
schnitt C, Hinweise, Punkt 3, Gewässerschutz, ergänzt werden. Demnach soll aufgrund der Lage des Plangebie-
tes in einer geplanten Wasserschutzzone die unterirdische Lagerung wassergefährdender (fester, flüssiger, lösli-
cher) Stoffe generell ausgeschlossen sowie die oberirdische Lagerung wassergefährdender (fester, flüssiger und 
löslicher) Stoffe nur in Lagerbehältern und bis zu einem Gesamtvolumen aller Lagerbehälter in Summe bis maxi-
mal 20.000 l für zulässig erklärt werden. Zudem müssen Anlagen zur Lagerung wassergefährdender (fester, 
flüssiger und löslicher) Stoffe die Anforderungen an eine Lagerung im Wasserschutzgebiet erfüllen. Eine Berück-
sichtigung weitergehender Anforderungen im Nachgang des Planverfahrens, gemäß dem Hinweis der vorliegen-
den Stellungnahme des Rhein-Sieg-Kreises, ist jedoch planungsrechtlich nicht möglich, da hinsichtlich der Plan-
inhalte regelmäßig von der derzeitigen Rechtslage zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses auszugehen ist.  

Zu: Erneuerbare Energien 
Im rechtskräftigen Bebauungsplan erfolgten keine Festsetzungen, die eine Einschränkung hinsichtlich der 
Möglichkeiten zur dezentralen Erzeugung von Wärme und Strom bewirken. Zudem wird auf Grundlage des 
rechtskräftigen Bebauungsplans dem jeweiligen Grundstückseigentümer, mit Ausnahme der überbaubaren 
Grundstücksflächen im nördlichen Bereich, die jedoch u.a. auch eine energetisch geeignte Ausrichtung der 
Baukörper bewirken, größtmögliche Planungsfreiheit hinsichtlich der jeweiligen Gebäudeausrichtung gewährt. 
Hierdurch wurden im Bereich der privaten Grundstücksflächen geeignete planungsrechtliche Voraussetzungen 
für eine, in energetischer Hinsicht, optimierte Anordnung und Ausrichtung der möglichen Bebauung geschaffen. 
Im Zuge der 4. Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplans sollen hierzu keine abweichenden Festetzungen 
getroffen werden. Insofern wurde den Belangen zum Einsatz erneuerbarer Energien sowie zur energieeffizienten 
Ausrichtung möglicher Baumaßnahmen auf planungsrechtlicher Ebene im Rahmen des anstehenden Verfahrens 
ausreichend Rechnung getragen. Mit den für Neubauten einzuhaltenden Vorschriften der derzeit anzuwendenen 
EnEV werden darüber hinaus auf der bauwerksbezogenen Ebene weitere Anforderungen an die Energieeffizienz 
und den anteiligen Einsatz regenerativer Energien formuliert. 
 
Zu: Bauvorhaben, Landschaftsplan, Artenschutz 

Da die Flächen nahezu vollständig versiegelt, größtentels mit baulichen Anlagen einer ehemaligen gewerblichen 

Nutzung überstellt sind, und es sich bei dem Planverfahren lediglich um eine Änderung des rechtskräftigen 

unterliegenden Bebauungsplans handelt, mit der keine zusätzlichen artenschutzrechtlichen Eingriffe vorbereitet 

werden, wird eine artenschutzrechtliche Prüfung als nicht erforderlich erachtet. Um dennoch Konflikte mit den 

Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetztes (BNatSchG) zu vermeiden, wurden im Entwurf des Bebauungsplans 

bereits planungsrechtlich Vorgaben zur zeitlichen Beschränkung von Rodungen im Zuge von Baufeldräumungen 

formuliert. Damit sollen Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG vermieden werden. 

Weiterhin wurde die Vorgabe einer durchzuführenden Umweltbaubegleitung im Vorfeld einer möglichen 

Baufeldräumung innerhalb der Brut- und Fortpflanzungszeit von Vögeln und Fledermäusen eingebracht. 

Hierdruch soll auch für diesen Zeitraum die Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 

planungsrechtlich gesichert werden. Aufgrund der aufgezeigten örtlichen Verhältnisse ist zudem nicht von 

Vorkommen gefährdeter Pflanzen auszugehen. Um Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 

BNatSchG auch im Falle von Abbruchmaßnahmen der Bestandsbebauung auszuschließen soll, der Anregung  

der vorliegenden Stellungnahme Rechnung tragend, mittels einer dahingehenden Ergänzung der textlichen 

Festsetzungen des Bebauungsplans unter Punkt 7 zusätzlich die Beteiligung einer Umweltbaubegleitung durch 

eine fachkundige Person im Vorfeld von Abbruchmaßnahmen festgesetzt werden.  

Der Anregung zur Beteiligung einer Umweltbaubegleitung  durch eine fachkundige Person im Vorfeld von 
Abbruchmaßnahmen wird mittels einer dahingehenden Ergänzung der textlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans unter Punkt 7 gefolgt. Die sonstigen Darstellungen der mit Schreiben vom 07.09.2018 
eingegangenen Stellungnahme C 1.21 des Rhein-Sieg-Kreises, der Landrat, werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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C 1.22 Polizeipräsidium Bonn, Direktion Verkehr / FüSt – Verkehrsplanung, Königswinterer Straße 500, 

53227 Bonn-Ramersdorf 

Hier: Schreiben vom 07.09.2018 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.22 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 25.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.12 wie folgt zu entscheiden:  

Es werden seitens des Polizeipräsidiums Bonn, Direktion Verkehr / FüSt – Verkehrsplanung, aus verkehrspolizei-
licher Sicht keine Bedenken gegen die vorliegende Planung vorgebracht.  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 07.09.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.22 des Polizeipräsidiums Bonn, Direktion Verkehr / FüSt – Verkehrsplanung, ist keine 
Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.23 PLEdoc GmbH, Postfach 120255, 45312 Essen 

Hier: Schreiben vom 09.08.2018 
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Beschlussentwurf zu C 1.23 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 08.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.23 wie folgt zu entscheiden:  

Die vom Unternehmen verwalteten Versorgungsanlagen anderer Betreiber und Eigentümer sind vom vorliegen-
den Planverfahren nicht betroffen. Der dargestellte Bereich schließt den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Rheinbach Nr. 10 „Euskirchener Weg“, 4. Änderung vollständig mit ein. Auskünfte zu möglichen Anlagen weiterer 
Netzbetreiber, Versorgungsunternehmen und Konzerngesellschaften wurden im Rahmen der Offenlage des Be-
bauungsplans eingeholt. Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im 
Nachgang der öffentlichen Auslegung nicht vorgesehen. Eine weitere Abstimmung mit dem Unternehmen ist 
daher nicht erforderlich.  

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 08.08.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.23 der PLEdoc GmbH, Essen ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.24 Bezirksregierung Arnsberg, Postfach, 44025 Dortmund 

Hier: Schreiben vom 04.09.2018 

 
 
 
 
 



Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. § 13 a Abs. 3 Nr.2 BauGB sowie gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB  
Bebauungsplan Rheinbach Nr. 10 "Euskirchener Weg" , 4. Änderung 

 

Seite 44 von 51 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. § 13 a Abs. 3 Nr.2 BauGB sowie gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB  
Bebauungsplan Rheinbach Nr. 10 "Euskirchener Weg" , 4. Änderung 

 

Seite 45 von 51 
 

 

 
 

Beschlussentwurf zu C 1.24 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 04.09.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.24 wie folgt zu entscheiden:  

Die Anregungen werden berücksichtigt. Es wird im textlichen Bestandteil des Bebauungsplans im Abschnitt C, 
Hinweise, unter Punkt 9, Bergbau, ein Hinweis zu möglichen Grundwasseranstieg nach Beendigung der Sümp-
fungsmaßnahmen aufgenommen. Zudem wird auf mögliche Bodenbewegungen durch Grundwasserabsenkun-
gen und den späteren Grundwasseranstieg sowie auf mögliche Schäden an der Tagesoberfläche hingewiesen. 
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Die RWE Power AG wurde im Planverfahren im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB mit beteiligt. Eine Stellungnahme der RWE Power AG wurden im Rah-
men der Beteiligung der Behörden und Sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB zum vorlie-
genden Bebauungsplanverfahren nicht abgegeben.   
 

Die Hinweise der Stellungnahme zu Grundwasserabsenkungen und zum Grundwasseranstieg werden 
berücksichtigt. Dazu wird der Hinweis Nr. 9. Bergbau unter C: Hinweise, im textlichen Teil des Bebau-
ungsplans neu aufgenommen. Hierbei wird auf die möglichen Auswirkungen von Grundwasserabsen-
kungen und den späteren Grundwasseranstieg hingewiesen werden. Die sonstigen Darstellungen und 
Hinweise der am 04.09.2018 eingegangenen Stellungnahme C 1.24 der Bezirksregierung Arnsberg werden 
zur Kenntnis genommen.  
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C 1.25 Rhein-Sieg-Kreis, der Landrat, Postfach1551 Siegburg, Amt 38.10 - Bevölkerungsschutz - Brand-

schutzdienstelle - 

Hier: Schreiben vom 17.08.2018 
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Beschlussentwurf zu C 1.25 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 17.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.25 wie folgt zu entscheiden:  

Die überbaubaren Grundstücksflächen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 10 
„Euskirchener Weg“, 4. Änderung ermöglichen in Hinblick auf die in die Planung mit einbezogenen Bestandsnut-
zungen weiterhin die Anordnung von Gebäuden im Nahbereich der jeweils angrenzenden öffentlichen Verkehrs-
flächen Euskirchener Weg und Speckelsteinweg. Für die hinzutretenden überbaubaren Grundstücksflächen im 
Blockinnenbereich kann aufgrund der Entfernung zur nächstgelegenen Erschließungsmöglichkeit (Euskirchener 
Weg, max. ca. 68,30 m) grundsätzlich die Anlage einer Feuerwehrzufahrt erforderlich werden. Eine Festsetzung 
hierfür ist jedoch auf der Ebene des Bebauungsplans nicht möglich. Zudem soll dem jeweiligen Planer ein mög-
lichst flexibler Handlungsrahmen hinsichtlich der Anordnung von Gebäuden auf dem Grundstück ermöglicht wer-
den, so dass sich hieraus auch geringere Abstände zur nächstgelegenen Erschließungsmöglichkeit ergeben 
können. Sofern sich im Rahmen der Hochbauplanung im Anschluss an das Bebauungsplanverfahren die Not-
wendigkeit der Anordnung einer Feuerwehrzufahrt gemäß den Regelungen der §§ 5 und 6 BauO NRW ergibt, so 
ist diese im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens entsprechend nachzuweisen.  
 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 17.08.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.25 des Rhein-Sieg-Kreises, der Landrat, Siegburg, Amt 38.10 - Bevölkerungsschutz - 
Brandschutzdienstelle - ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.26 Justizvollzugsanstalt Rheinbach, 53359 Rheinbach 

Hier: Schreiben vom 06.08.2018 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.26 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 06.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.26 wie folgt zu entscheiden:  

Die Belange der Justizvollzuganstalt Rheinbach werden durch die vorliegende Planung nicht berührt.   
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 06.08.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.26 der Justizvollzugsanstalt Rheinbach ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.27 Stadt Meckenheim, Postfach 1180, 53333 Meckenheim 

Hier: Schreiben vom 15.08.2018 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.27 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 15.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.27 wie folgt zu entscheiden:  

Es werden von Seiten der Stadt Meckenheim keine Bedenken gegen die vorliegende Planung vorgebracht. Die 
Belange der Stadt Meckenheim sind nicht betroffen. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 15.08.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.27 der Stadt Meckenheim ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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D) Anmerkungen der Verwaltung 

 
Die Anmerkungen der Verwaltung dienen der Kurzdarstellung und Erläuterung von möglichen Änderungen, An-
passungen und Herausnahmen einzelner Bestandteile des Bebauungsplans während des Planverfahrens, wel-
che nicht auf das Ergebnis von Stellungnahmen im Zuge der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB oder 
der Behörden- und Trägerbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB zurückzuführen sind. Eine gesonderte Beschlussfas-
sung ist hierzu nicht erforderlich.  

 
D 1.01 Fachbereich V, Sachgebiet 61.1 - Betriebshof (hier: Grünflächenplanung) 
 
Es bestehen keine Bedenken 
 
 
D 1.02 Fachbereich V, Sachgebiet 66.1 - Tiefbau / Infrastruktur 
 
Es bestehen keine Bedenken 
 
 
D 1.03 Fachbereich I, Fachgebiet 65 - Hochbau 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
D 1.04 Fachbereich I, Sachgebiet 23.1 - Immobilien / kaufm. Bereich 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
D 1.05 Fachbereich V, Sachgebiet 60.1 Bauverwaltung / Untere Denkmalbehörde 
 
Gemäß den Unterlagen der Unteren Denkmalbehörde sind derzeit innerhalb des Plangebiets keine Bodendenk-
mäler bekannt. Eine Prospektion wurde nicht durchgeführt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass in unmittel-
barer Nähe des Plangebiets zwei Denkmäler aufgestellt sind (Teilstück der „Römischen Wasserleitung“ und 
Pumpenpfeiler am Verteilerkreisel Münstereifeler Straße). Zudem wird auf den in unmittelbarer Nähe der öffentli-
chen Verkehrsfläche Euskirchener Weg gelegenen Verlauf der ehemaligen „Römischen Wasserleitung“ hinge-
wiesen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei Erdeingriffen mit der möglichen Aufdeckung archäologischer 
Funde zu rechnen ist. Daher wird in diesem Zusammenhang auf die §§ 11, 15 - 17 Denkmalschutzgesetz verwie-
sen.  
 
Anmerkung: 
Um den Belangen des Denkmalschutzes ausreichend Rechnung zu tragen, wurde im textlichen Bestanteil des 
Entwurfs zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 10 „Euskirchener Weg“, 4. Änderung unter Abschnitt C, Punkt 1, 
Bodendenkmäler, ein entsprechender Hinweis zum Umgang mit auftretenden archäologischen Funden oder 
Befunden im Zuge von Bodenbewegungen sowie deren gesetzlicher Grundlagen aufgenommen. Dieser Hinweis 
wurde nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (2) BauGB nochmals um einzelne Inhalte der Stellungnahme des LVR Amt für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland hinsichtlich der Meldepflicht von archäologischen Funden oder Befunden und der genauen 
Ansprechpartner ergänzt.  
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Liste der im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauGB beteiligten Behörden, 
 die keine Stellungnahme abgegeben haben. 
 
 

Abfalllogistik Rhein-Sieg GmbH 
 

ALITZ West GmbH & Co. KG 
 

Bezirksregierung Köln Dezernat 33 
 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 35.2 
 

Bezirksregierung Köln Dezernat 35.4 
 

Bezirksregierung Köln Dezernat 51 
 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 52 
 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 53 
 

BUND-Ortsgruppe Rheinbach 
 

DB Service Immobilien GmbH, Köln 
 

DBProjektBau GmbH 
 

Deutsche Bahn AG, Duisburg 
 

Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Bonn 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Bebauungsplan, Aachen 
 

Einzelhandelsverband Bonn Rhein-Sieg-Kreis Euskirchen e.V. 
 

E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, Düsseldorf 
 

Evangelische Kirchengemeinde, Rheinbach 
 

Gemeinde Swisttal 
 

Gemeindeverwaltung Alfter, Planungsabteilung 
 

Handwerkskammer zu Köln  
 

Herr Lothar Gerhartz – Ortslandwirt 
 

Industrie und Handelskammer Bonn 
 

Katholische Kirchengemeinde St.Martin, Rheinbach 
 

Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg, St.Augustin 
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Liste der im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauGB beteiligten Behörden, 
 die keine Stellungnahme abgegeben haben. 
 
 

Landesverband der Naturschutzverbände, Oberhausen 
 

Malteser Hilfsdienst, Rheinbach 
 

NABU Kreisgruppe Bonn e.V., Naturschutzstation Swisttal 
 

Nahverkehr Rheinland GmbH 
 

Naturschutz Rheinland-Voreifel e.V 
 

Regionalverkehr Köln GmbH 
 

Rheinisches Amt für Denkmalpflege, Pullheim 
 

RWE Deutschland AG, Euskirchen 
 

RWE Power Aktiengesellschaft, Köln 
 

Sozialverband VDK, Ortsverband Rheinbach 
 

Stadt Bad Münstereifel 
 

Stadt Euskirchen 
 

Stadtverwaltung Bonn, Planungsamt 
 

Verbandgemeindeverwaltung Altenahr 
 

Verkehrsverbund Rhein-Sieg 
 

Wasser und Bodenverband Rheinland - Herr Wilhelm Simons 
 

Westnetz GmbH, Dortmund 
 

Zweckverband Naturpark Rheinland, Bergheim 
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